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THEMA
Christoph Wiesinger: Karfreitag und andere Feiertage

Der Karfreitag ist für Angehörige bestimmter Kirchen ein gesetzlicher Feiertag. Der Unterschied zu den anderen im
Arbeitsruhegesetz normierten Feiertagen ist lediglich, dass er nicht für alle Arbeitnehmer ein gesetzlicher Feiertag ist,
sonst aber gibt es keine inhatttichen Abweichungen. Christoph Wiesinger gibt in seinem Beitrag õinen überbtick über die
arbeitsrechtlichen Besonderheiten des Karfreitags sowie anderer Feiertage.

RECHTSPRECHUNG

5

IARBEITSRECHT

Metdepfticht bei Entsendung nach österreich trotz Zweigniederlassung

Unwirksame Kündigung: Abzug der Fahrtkosten vom anzurechnenden Entgett aus Zwischendienstverhältnis
Strittige Zustimmung zur Kürzung des Entgeltanspruchs

Unwirksamer Verzicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers auf die Abfertigung
Monatelange Überweisung des dreifachen Lohns - Rückforderung

Kein Rückersaiz btoßÀr rortÙiidu ngskosten

Strafbare Unterentloh nung - ku rze Dauer kein Milderun gsgru nd

Aktueller M indestlohntarif fü r an gestellte T¡erärzte gesetzwidrig

E hem a lige D ienstwo h n u n g: sch lüssi ger M ietvertra g?

I KINDERBETREUUNGSGETD

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld: Krankengeldbezug im Beobachtungszeitraum

ne Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes trotz fehlendem Nachweis der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung

Ruhen des Kinderbetreuungsgeldes einer privat versicherten Rechtsanwältin während Wochengeldphase

Kinderbetreuu ngsgetd

I' STEUERRECHT

Dienstnehmereigenschaft von Poolärzten

Vertretungsarzt kein steuerlicher Dienstnehmer

Dienstnehmereigenschaft von Kunstvermittlern in Museen

ARTIKETRUNÐSCHAU

6

B

9

9

10

11

T2

T2

13

L4

15

l-6

16

L7

19

19

20

5IMPRESSUM

ard.lexisnexis.at



Zeitschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Sozi halrec t ZTAS(

Heft 1, 30. Jahrgang2016, Seiten I-232

Inhalt
fn memoriam Bernd Schulte

Abhandlungen
Gesetz über die Soziale Wohlfahrt und Rechtsschutz für Nutzer von sozialen Wohlfahrtsdiensten
Von Makoto Arai, Tbkio 3

Solon - Schöpfer der politischen und rechtlichen Grundwerte Europas:
Freiheit, Gleichheit, politische Teilhabe
Von I:{einz Barta, Innsbruck 11

Bernd Schulte - ein Entdecker des Europäischen Sozialrechts
Von Eberhard Eichtenhofer, Jena 2I
La incorporación de las orientaciones de la Unión Europea en materia de
Seguridad Social aI ordenamiento jurídico español
Von Fidel Ferreras Alonso, Mqdrid 27

Bürgerrechte - Soziale Rechte - Gleichberechtigung:
Frauenpolitik zwischen Altem Reich und Weimarer Republik
Von Ulrike Haerendel, Tutzing 35

Soziale Rechte für Drittstaatsangehörigez Zugang zu Sozialleistungen aus
unions- und menschenrechtlicher Perspektive
Von Eva Mariq Hohnerlein 47

Das europäischen Recht der Verordnungen zur Koordinierung der Sozialversicherung: quo vadis?
Von Yves Jorens, Gent . 67

La difficile conciliation des libertés économiques et des dispositifs de solidarité: I'exemple français
Von Francis Kessle4 Paris . 84

Die Sozialhilfe im Recht der Europäischen Union - immer noch eÍne
Randexistenz oder auf dem Weg zu einem >>Europäischen Sozialhilferecht?<<
Von Ute Kötter München 98

Stationäre Leistungen der Sozialhilfe und Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
Von Jürgen Kruse, München/Nürnberg l0
The Modernisation of Social Security
VonJefvan Langendonck, Leuven 119

Mangel an Pflegekräften in Japan
Von Katsuaki Matsumoto, Nagasaki 126

Erinnerungen ân Bernd Schulte
Von Bernd von Maydell, Sankt Augustin 136

The Problem of Loss of Advantages as a Result of the Application of Coordination Rules
Von Frans Pennings, Utrecht I39
Sozialleistungen für migrierende Arbeitslose
Von Walter J. Pfeil, Salzburg . . 151

Die UN-Behindertenrechtskonvention als normative Gestaltungsdirektive
kommunaler Daseinsvorsorge
Von Rainer Pitschas, Speyer 165

(Fortsetzung auf der dritten Umschlagseite)



Die Reform der Alterssicherung in Großbritannien
Von Hans-Joachim Reinhard, Fulda/München .

The Xenophobe's Phrase Book
Von Simon Roberts, Nottingham

Der Versorgungsausgleich im internationalen Scheidungsfolgenrecht
Von Franz Ruland, München

La Exportación de las Prestaciones por Desempleo Españolas
Von Cristina Sánchez-Rodas Navqrro, Sevillo

Die Krise und soziale Sicherheit von Wanderarbeitnehmern -
Beispiel Griechenland und Sozialer Schutz für Arbeitnehrner
im Textilbereich in Bangladesch
Von Christoph Schumacher-Hildebrond, Berlin

Mitarbeiter der Heftes

Ausblick auf die nächsten Hefte

175

18s

202

215

222

230

23r

tschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Soziùrecht (Z

Herausgegeben von

Prof. Dr. Ulrich Becker,
Direktor am Max-Planck-Institut filr Sozialrecht und Sozialpolitik,
Abteilung für ausländisches und internationales Sozialrecht

Beirat: Prof. Dr. Ingwer Ebsen, Universität Frankfurt a. M. ' Prof. Matthew Ví/. Firukin, University of Illinois
Prof. Dr. Maximilian Fuchs, Universität Eichstätt-Ingolstadt ' Prof. Dr. Thomas Gächter, Universität Zurich
Prof. Dr. Peter Mankowski, Universität Harnburg ' Prof. Dr. Franz Marhold, Wirtschaftsuniversität Wien
Prof. Dr. Andreas Hänlein, Universität Kassel

Mitglied der International Association of Labour Law Journals Publications Around the World

Redaktionsanschriften: Prof. Dr. Ulrich.Becker, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Abteilung für ausländisches
und intemationales Sozialrecht, Postfach 340121,80098 München, Telefon (089) 3 8602-428, e-mail: reinhard@mpisoc.mpg;de.

Bezugsbedingungen: Zeitschrift. für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (Zitierweise: ZIAS) erscheint halb-
jährlich (zwei Hefte ergeben einen Band) und ist durch den Buchhandel oder vom Yerlag ztt beziehen. Abonnementsbedingungen/
Bezugspreise: jährlich €. 149,99 (einschl. 7 o/o Mehrwerlsteuer) zuzügltch Versandspesen ab Verlag von € 8,- Inland und € 10,- Aus-
land. Einzelheft. €"74,99 zuzüglich Versandkosten. Der Abonnementsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Kündigungen
sind jeweìls zr¡¡ei Monate vor Ende des Kalenderjahres möglich und dem Verlag schriftlich mitzuteilen, ansonsten verlängert sich
das Abonnement um ein Jahr. Die Abonnementsgelder werden jährlich im voraus in Rechnung gestellt. Über Postgiroämter und
Bankinstitute ist eine Teilnahme am Lastschriftabbuchungsverfahren und vierteljährliche Abbuchung möglich. Bei Neubestellungen
kann der Abonnent seine Bestellung innerhalb von sieben Tagen schriftlich durch Mitteilung an die Verlagsadresse widem¡fen. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels).

Urheber- und Verlagsrechte: Die in der Zeitscb¡ift veröffentlichten Beitråige sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, ins-
besondere das der Ûbersetzung in fremde Sprachen, bleiben vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Verlages außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm oder
andere Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache
übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder auf
ähnlichem Wege bleiben vorbehalten-

C. F. M¿¡ller GmbH; Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg. Anzeigen: Judith Hamm, Telefon (06221) 4894 16. Es gilt die An-
zeigenpreisliste Nr.24 vom 1. Januar 2016. Vertrieb: Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, Abonnementsservice, Frau Jutta Müller,
Hultschiner Str.8, D-81677 München, Telefon (089) 2183-71 10, Fax (089) 21 83-7620, e-mail: aboservice@hjr-verlag.de. Satz:

Strassner ComputerS atz, Heidelberg. Druck : Westermann Druck, Zw ickau.



ln diesem Heft

Schaffung einer unabhä n Absch Iussprüferaufsichtsbeh örde 445

Fristenlauf, wenn der 31. Dezember ein Samstagist(Steuerinsider) 444

Die Entscheidungen des BFG und desVwGH im lahr 2075 in den Bereichen der
Arbeitneh merveranlagung Q. Moser) 449

Ste uerpflicht für vom Arbeitgeber bezah lte Rückd eckun gsversicherun gen ? (Felbinger) 466

Die Hightights des UmgrStR-Wartu n gserlasses 201 5 (l I l) (H ü b n e r-Schwarzi n g e r) 477

Der baulich abgesc hlossene, selbständige Teil eines Grundstücks (G. Moser) 476

U m satzste ue rsafz f íir Fotob üch er (B M F- I nform ati o n) 443

Nachweis der Besteuerung bei missglückten Dreiecksgeschäften (BMF-Erledigun g) 443

Verbindliche Auskünfte durch das Finanzamt zur Schaffung von Planungssicherheit A. Schlager) 484

Pauschalgebühren für Eingaben und Beilagen an das Bundesverwaltungsgericht und
an die Verwaltungsgerichte der Länder (BMF-lnformation) 4A6

Umsatzerlöse nach dem RÄG 2o74 (stückler) 447

Anforderun gen an Ausbildungsveransta ltun gen fü r Rechtsanwaltsanwärter 497

Aus der jüngsten Rechtsprech ung (aktuelle Steuerj udi katu r) 492

r Familienbeihilfe: Anspruch
I Einlagenrückzahlung

r Dienstgeberbeitrag
t Liegenschaft: Kaufpreis

lmpressum:
Siehe letzte Umschtagseite

ln haltsverzeichnisdienst per E-Mai[.
Anmeldung unter http://www.tindevertag.atlnewsletter/anmetdung/neu/

Prof. Gerhard Gaedke/Dr. Gerhard Kohler
Dr. Christa Lattner/Mag. Stefan Menhofer
Dr. Michael Tumpel \

+43 t 24 630, Fax DW 51
redaktion@tindeverlag.at
+43 724 630 Serie, Fax DW 23
1210 Wien, Scheydgasse 24

SWK
Redaktion:

Tel. Redaktion:
E-Mait Redaktion:

Te[. Verlag:
Adresse:

o

o



\ü/*

- Db¿tsh*
.:I¡

Rechtsprechungsdienst Soziale Sicherh e

UnfaItversicherung

BSG, Urteil qom 17.12.20L5 * B 2 U 71 14 R

Ein ruhendes Arbeitsverhältnis genügt nicht, um von eíner Entsendung ins Ausland
nach $4 Abs. r SGB lV auszugehen. Das Beschäftigungsverhättnis muss während der
Auslandstätigkeit in seinen wesentlichen Merkmaten fortbestehen.

2

2076

lmmer öfter verbringen Wissenschaftler,
lngenieure, Ärzte und lT-speziatisten in

Abstimmung mit ihrem Arbeitgeber einen
längeren Zeitraum im Ausland, um dort
ihre Erfahrungen weiterzugeben und/oder
neue Kenntnisse und Fähigkeiten für das
Unternehmen zu erwerben. Schwierigl<ei-

ten bei der sozialversicherungsrechtlichen
Einordnung der Auslandstätigkeit beste-
hen immer dann, wenn die Beschäftigten
im Ausland für einen dort niedergelasse-
nen Arbeitgeber tätig werden und ihr Be-

schäftigungsverhältnis in Deutschland
während der Auslandszeit ruht,

Nicht immer liegt Entsendungvor
Voraussetzung für den Fortbestand des
Versicherungsschutzes in Deutschland ist
in diesen Fä[en, dass der Betroffene von
seinem Arbeitgeber fiir einen im Voraus
zeitlich begrenzten Einsatz ins Ausland
>entsandt< worden ist (g 4 SGB lV). Die Vo-
raussetzungen dieser >Ausstrahlunga der
deutschen Sozialversicherung sind häufig
nicht erfüttt, wie sich aus einem zur Unfall-
versicherung ergangenen Urteil des BSG

ergibt.

ArbeitsunfalI in Vietnam
Der Kläger war als Tierpfteger im Zoo in
Leipzig beschäftigt; im Jahr zoog arbeitete
er in einem Nationalpark in Vietnam. Wäh-
rend einer Exkursion zur Suche nach Fut-
terpftanzen für laubfressende Affen ertitt
er in Vietnam einen Unfatt, der eine Ampu-
tation des unteren Drittels seines tinken
Beines zur Folge hatte. Die bel<[agte Un-

faltkasse Sachsen lehnte die Entschädi-

gung der Unfaltfolgen ab, weil der Kläger
während seines Einsatzes in Vietnam nicht
im Sinne des 5 4 Abs. r SGB lV dorthin
Dentsandt( worden sei. Dem hat sich das
SG Gießen angeschlossen, während das

Hessische LSG auf die Berufung des Klä-
gers die Beklagte verpflichtet hat, den Un-

fatI des Klägers in Vietnam als Arbeitsun-
fall zu behandeln. Die Revision der
Beklagten hatte im Sinne der Zurücl<ver-

weisung der Sache an das LSG in Darm-

stadt Erfolg.

Nach Ansicht der Richter des z. Senats des
BSG reichen die Feststellungen des LSG

nicht aus, um die Annahme zu stützen, der
K[äger sei von seinem deutschen Arbeitge-
ber (Zoo Leipzig) nach Vietnam entsandt
worden. Dagegen spricht zunächst, dass

der Kläger und sein deutscher Arbeitgeber
eine Freistellungsvereinbarung geschtos-

sen hatten, wonach das Arbeitsverhältnis
für die Zeit der Tätigl<eit des Ktägers im Na-

tionalpark in Vietnam geruht hat. lm Jahr
zoog unterlag der Ktäger vorrangig den
Weisungen seines vietnamesischen Arbeit-
gebers, war nicht in den Betrieb des Zoos

in Leipzig eingegtiedert und erhielt von
seinem Arbeitgeber offenbar auch keine
Vergütung,

Ruhendes Arbeitsverhältnis genligt nicht
lm Grundsatz ist die Position des BSG klar:
ein sog. >Rumpfarbeitsverhä[tnis<, bei
dem das Weisungsrecht des Arbeitgebers
und die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers
suspendiert sind und l<eine Vergütung ge-

zahlt wird, reicht für die Annahme einer
DEntsendung( ins Ausland nicht aus. Dar-

1 Unfattversicherung

a .,

2 Unfultu.tsicherung

3 Kranl<enversicherung

4 Elterngetd

5 Betreuungsgetd

7 Sozialversicherungspfticht

5 lmpressum

an ändert auch die Verpflichtung des Ar-

beitgebers nichts, den Arbeitnehmer un-

mittetbar nach der Beendigung des

Austandseinsatzes ohne neue Einstet-
lungsentscheidung zu den alten Bedingun-
gen weiter zu beschäftigen. Wenn sich der
>Beitrag< des deutschen Arbeitgebers dar-

in erschöpft, den Arbeitnehmer flir einen
bestimmten Zeitraum freizustelten und er
ihm damit (ledigtich) das Risiko der Be-

schäftigungslosigl<eit nach Beendigung
der Auslandstätigkeit abnimmt, strahtt das

deutsche Versicherungsrecht nicht auf das

im Ausland begründete Beschäftigungs-
verhältnis aus.

LSG muss Weisungsrechte prüfen

Die Kasseler Bundesrichter weisen die Kla-

ge aber nicht ab, sondern halten ergänzen-

SoSi plus 2/2016
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G KV-Finanzierung:

Benötigte und tatsächliche Zusatzbeiträge der Kassen

Zusatzbeiträge und Wettbewerb in der Krankenversicherung

lu nl¡-r

Seit zor4 übersteigen die Aus-

gaben der GKV wieder die Einnah-

men. Die Folge: Die Zusatzbeiträge

werden erhöht. Das betrifft aber

nur die Versicherten. Denn der

Arbeitgeberbe¡trag ist eingefroren.

Die einseitige Zusatzbetastung

für Arbeitnehmer wirft die Frage

auf: Brauchen wir wieder eine Pa-

ritätische Finanzierung? Dabei ist

zu beachten: Viele Kassen haben

aus Wettbewerbsgründen - noch

- ihren Zusatzbeitrag niedriger an-

gesetzt, als eigentlich zur Deckung

der Ausgaben notwendig wäre.

Doch die Auflösung der Reserven

hat irgendwann ein Ende...
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Weiterhin Trend zu Fusionen:
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At¡rurrr Wu¡¡oEn
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durch SGB-l l-Empfänger
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Rolr Wrnre l
Trotz Urteildes LSG Mainz: Es gibt doch eine Mögtichkeit
zum Wechsel in eine neue (bessere) Rente

Krankenhausstruktur-, Hospiz-

oder E-Heatth-Gesetz: Durch

neue Gesetze ändert(e) sich

zo16 vieles in der gesetzlichen

Kranl<enversicherung. So gibt es

z. B. eine neue Übergangspflege

nach einem Klinikaufenthalt,

neue Terminserviceste[[en oder

erleichterte Regelungen für

Langzeitkranke. Hier gibt's einen

Überblick.

Die Übergänge vom Erwerbs-

leben in den Ruhestand sotlen

flexibler werden. Eine Koalitions-

arbeitsgruppe hat sich dazu auf

Vorschtäge geeinigt. Sie dienen

letzt als Vortage für ein neues

Gesetz, das im Bundesarbeits-

ministerium ausgearbeitet wird.

Worauf laufen die Vorschtäge

der Koalitionäre hinaus? Hier

erfotgt eine Bewertung aus Sicht

der lG Metall.
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Aufsätze
Herrmann, Tafverdacht und Unschuldsvermutung - der

konflikt im Strafprozess

Sandkuhl, Verteidigung und Rechtspolitik - Aktuelles aus der
Gesetzgebung für die Praxis

Entscheidungen
Verfahrensrecht

StPO $ 68b: Der Beistand soll den Zeugen gerade auch darüber

beraten, ob eine Auskunlsverweigerung zulässig und angezeigt ist
BGH, Beschl. v. 4.12.2015 - 2 StF. 4'/ 5115

SIPO gg 1 12 ff.: Revisionsgerichte sind bei der Erledigung ihrer
Verfahren nicht vom Beschleunigungsgrundsatz entbunden
OLG Frankftrt a.M., Beschl. v.3.2.2016 - I Ws 186/15

SIPO $$ I 12 ff.: Keine Untersuchungshaft über den üblichen
Abschiebezqitpunkt hinaus, auch wenn bis dahin nicht über die
Revision entschieden ist
LG Bonn, Beschl. v. 27 .4.2015 - 21 KLs 551 Js 325112-20113

StPO g 140: Notwendige Verteidigung bei Gesamtstrafenbildung
unter Berücksichtigung von Zásurwirkungen
Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 26.1.2016 - 2 W s 5 I 16

SIPO $$ 200,207; SIGB $ 129: Umgrenzungstunktion des An-
klagesatzes - Konkurrenzen bei Organisationsdelikten
BGH, Beschl. v. 17.12.2015 - StB 15/15

SIPO $ 225a; GVG $ 29: Erweitenrng des Schöffengerichts nur bis zur
Eröffuung des Haupfverfah'ens beschließen - Keine Vorlage des

Schöffengerichts an das erweiterte Schöffengericht nach $ 225a

KG, Beschl. v.30.12.2015 - (2) 141 HEs 96115

SIPO $ 257c: Die Gesamtlösung mag unzulässig sein, doch binden

seine dazu abgegebenen Erklärungen den Angekl
BGH, Beschl. v.24.11.2015 - 3 StR 312115

SIPO $ 261; StGB $ 212: Beweiswürdigung bei geführlichen

Gewalthandlungen
BGH, Urt. v.3.12.2015 4 StR 387/15

SIPO g 274; CVG $ lTlb: Die Wiederherstellung der Öffentlich-
keit gehört zu den wesentlichen Förmlichkeiten
BGH, Beschl. v. 14.1.2016 - 4 StR 543115

StPO $ 329: Geringere Anforderungen an den Nachweis der
Unzumutbarkeit des Erscheinens bei stationârer Krankenhaus-

behandlung
OLG Köln, Beschl. v. 12.1.2016 - III-1 RVs 251l15

StPO $ 344 Abs. 2: Der gleiche Sachverhalt kann hinsichtlich
mehrerer Verfahrensmängel gerügt werden
BGH, Beschl. v.24.11.2015 - 3 StR 312115

JGG gg 55, 67: Der Erziehungsberechtige kann die unbeschränkte

Berufung des Angeklagten nicht wirksam beschränken

OLG Nümberg, Beschl. v.8.2.2016 - I Ws 36116

OWiG $ 62: Anspruch auf Herausgabe der Bedienungsanleitung

für das System Vidit VKS 3.0, Version 3.2.3 D.

AG Lüdinghausen, Beschl. v.21.12.2015 - 19 OWi 227/15 tbl

OWiG $ 69: Die Bußgeldbehörde muss klären, ob an dem Gerät

nach der letzten Eichung Reparaturen vorgenommen worden sind

OLG Naumburg, Beschl. v.9.12.2015 -2Ws221115

BZRG $$ 51, 52; StGB $ 176a: Frühere Straftat als Qualifikati-
onsmerkmal
BGH, Beschl. v.29.10.2015 - 3 StR 382115

BZRG $ 52: Die Reichweite der Verwertungserlaubnis ist an den
Nonnzweck gebunden
BGH, Beschl. v. 22.12.201 5 - 2 StR 207 I 1 5

Materielles Straf recht/Strafrechtliche Nebengebiete
StGB $$ 16, 17; OWiG $ 1 l: Fehlinterpretation von Ver-
kehrszeichen
OLG Bamberg, Beschl. v.1.12.2015 - 3 Ss OWi 834/15

m. Anm. Sternberg-LÌeben

StGB g$ 30, 308, 310: Begriffder Sprengstoffe - Versuch der

Beteiligung und shafbare Vorbereitung können in Tateinheit stehen

BGH, Beschl. v . 8.12,2015 - 3 StR 438/15 (BGHSt, nur Ls)

StGB $$ 54, 55: Eine fehlerhafte, aberbegünstigende Gesamt-

strafenbildung bleibt bestehen

BGH, Urt. v. 14.1.2016 - 4 9fF. 437 115

StGB $$ 55, 569: Gesamtst¡afe nach abgelaufener Bewährungszeit

BGH, Beschl. v.15.12.2015 - I StR 562115

StGB $ 64: Auch standardisierte Prognoseinstrumente muss der

Tatrichter auf ih¡e Tauglichkeit prüfen

BGH, Beschl. v. 16.12.2015 -2 StP.469/15

StGB $$ 129,129a,52, 53: Konkunenzverhältnis von

mitgliedschaftlichen Beteiligungsakten, die auch einen

anderen Tatbestand erfüllen
BGH, Beschl. v.9.7.2015 - 3 StR 537114 (BGHSI, nur Ls)

SIGB $ 176 Abs. 4: Die Wahmehmung der sexuellen Handlung

durch das Tatopfer muss von handlungsleitender Bedeutung sein

BGH, Urt. v.9.12.2015 -2 StR26lll5

StGB $ 244 Abs. I Nr. la: Zum Klappmesser in der Hosentasche

KG, Beschl. v. 3.11.2015 - (5) 121 Ss 203/15 (53/15)

EGSTGB Art. 12: Leitsatzberichtigung zu BGH StraFo 2015,259
BGH, Uft. v. 17 .3.2015 - 2 StF. 37 9 I 14 (BGHSt, nur Ls)

AO $ 370; StGB $$ 78 ff.; StPO $ 264: Verdeckte Gewinn-

ausschüttungen
BGH, Beschl. v.1.12.2015 - 1 StR 154/15

AO g 370: Großes Ausmaß liegt bei jeder Steuerhinterziehung

über 50.000 EUR vor (Fortentwicklung von BGHST 53, 71)

BGH, Urt. v.27.10.2015 - 1 StR 373115 (BGHSI, nur Ls)

VTabakG $$ 3, 20, 21,52; Ã,llIG $$ 2, 95; GG Artt. 3,12, 103

Abs. 2: Nikotinhaitige Verbrauchsstoffe flir elektronische Ziga-
retten sind keine Arzneimittel, sondem Tabakerzeugnisse

BGH, Ufi. v.23.12.2015 -2 StR525/13 (BGHSt, nurLs)
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+ Editorial
Von Walter Leiss

BVG Unterbrlngung
+ Das BVG über die Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen
Fremden
Vom Nationalrat wurde im September 2015 das Bundesverfassungsgesetz über die Unterbringung und Auf-
teilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden beschlossen. Dieses ist am 1. 10. 2015 in Kraft getreten

und tritt mit Ablauf des 31. 12. 2018 außer Kraft (Art 6). Vergleichbare Regelungen gibt es auch in einigen

Bundesländern. Mit der Vollziehung ist die Bundesregierung betraut (Art 5).

Von Mathias Vogl

Steuer-Radan

Judikatur
+ Al<tuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin
Von Stefan Leo Frønk

Vergaberecht
* Stärkung des Bestbieterprinzips im Vergaberecht
Die Ermittlung eines Angebots für den Zuschlag stellt einen essentiellen Schritt im Vergabeverfahren dar.

Die BVergG-Novelle 2015 verändert die Wahlmöglichkeit der Auftraggeber, welches Zuschlagsprinzip da-

bei zur Anwendung kommen kann. Mit demZiel der Förderung des ,,Qualitätswettbewerbs" und der,,Be-

kämpfung von Lohn- und Sozialdumping" wird das Bestbieterprinzip ,,gestärkt" und ist in Zukunft häufìger,

1

4

8

Ê/
¡n¡t

Beispiel

Ê4

Steuerrecht
Ð Registrierkassenpflicht in der Gemeinde und beim Verein . . . 13
Seit 1 . 1 , 2Of 6 gelten neue Vorschriften für die Behandlung von Bareinnahmen - aber nicht jeder

Betrieb gewerblicher Art einer Gemeinde ist davon betroffen
Das Steuerreformgesetz 201512016 sieht neben den steuerlichen Änderungen eine Verschärfung der Auf-
zeichnungspflichten bei Barumsâtzen vor. Da es zu den l\.nderungen gemäß SS 131 ffBAO immer noch viele

offene Fragen gibt und diese nicht nur Unternehmer, sondern auch Gemeinden und Vereine treflen, wird
die Entwicklung in diesem Bereich dargestellt.
V o n U rsula StingI-L ö s ch

* Kommunalsteuer und Arbeitsrecht 17
Das privatrechtlich orientierte Arbeitsrecht und das ausschließlich öffentlich-rechtliche Kommunalsteuer-

rechi sind Rechtsmaterien, welche in einem engen rechtlichen Konnex stehen, wobei die Interpretation des

Kommunalsteuerrechts vielfach vom Arbeitsrecht getragen und beeinflusst wird; die kurze Rechtsabhand-

lung stellt einen Überblick über das arbeitsrechtlich geprägte Kommunalsteuerrecht'dar.
Von Peter Mühlberger

Cffentliches Recht r

+ En¡reiterung eines Friedhofs - kein Anspruch aufgrund von Aft 137 B-VG 26
Gleichzeitig eine Besprechung von VfGH 18. 6. 2015, A 15/13
Basierend aufeiner kürzlich ergangenen höchstgerichtlichen Entscheidung wird in diesem Beitrag der Frage

nachgegangen, ob aus einer im Steiermärkischen Leichenbestattungsgesetz verankerten Verpflichtung der

Cemãin¿e, friedhöfe für die Bestattung der Verstorbenen zu errichten und zu betreiben, auch Aussagen im
Hinblick auf die Geltendmachung einãr Ersatzvornahme dieser Verpflichtung im Wege des Art 137 B-VG

vor dem VfGH getroffen werden können.
Von Beatrix Krauskopf
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in mehreren Fällen sogar zwingend, zu wfülen. Die neuen Vorschriften gelten bereits für
die ab dem l. 3. 2016 eingeleitet werden.
Von Thomas Ziniel

Nachbarrecht
.rSindKindergeräuschewirklichLärm? ..... 39
Rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Kinderlärm in Österreich (l-eil l)
Bestimmte Landesgesetzgeber (Bgld, O0, Stmk, Krnt) schlagen nach dt Vorbild (S 22 Abs la BImSchG)
den Weg ein, Geräuscheinwirkungen, die von Kinderbetreuungseinrichtungen uÄ ausgehen, von den
schädlichen Einwirkungen per definitionem im Baurecht auszunehmen. Ziel ist es, ein Signal für eine kin-
derfreundliche Gesellschaft zu setzen. Der generellen Ausnahme bestimmter Lärmverursacher per Gesetz -
unabhåingig von faktischen Belästigungs- und Gefâhrdungsverháltnissen - begegnet der VfGH zu Recht
kritisch (vgl zuletzt Gastgarten-Erk7. 12. 2011, G lT lll). Diese Erwägungen gelten aber auch fur die Kin-
derlärm priVilegierenden Baurechtsnori'nen gleichermaßen, da sie eine Gesundheitsschädigung durch Kin-
derlärm ex lege - ohne Ausnahme - erlauben. Das dt Vorbild legt nur eine widerlegbare Vermutung (,,im
Regelfall") fest. Die Kinderlärmprivilegien sind damit auch grundrechtswidrig (Art 2 MRK).
Dass diese Exlege-Ausnahmen auf den zivilrechtlichen Rechtsschutz der Nachbarn (S 364 Abs 2 ABGB)
dahingehend durchschlagen wtirden, so dass auch in diesem Rahmen die Wesentlichkeit der Einwirkung
verneint werden müsste, ist jedenfalls unzutreffend.
Von Erika Wagner

t Aktuelle Judikatur zum nachbarrechtlichen Unterlassungsanspruch. . 47
Höchstgerichtliche Entscheidungen zu $ 364 Abs 2 und 3 ABGB aus den Jahren 2014 und 2015
In diesem Beitrag kann sich der Leser einen Überblick über die Rsp des OGH zum nachbarrechtlichen

Unterlassungsanspruch gem g 364 Abs 2 und Abs 3 ABGB der letzten zwei fahre verschaffen. Dabei reihen

sich manche E nahtlos ln bisherige Judikaturlinien des OGH ein, aridere wiederum können durchaus als

,,revolutionär" bezeichnet werden. An den entsprechenden Stellen wird auf besondere Aspekte der einzel-

nen E hingewiesen und werden gewisse Standpunkte einer kritischen Betrachtung unterzogen.

Von Martínø Schickmøir

Finanzierun g
+ Die Gemeindefinanzen im Fokus: Gemeindefinanzbericht 2015 , . 55
Fortgesetzte Haushaltsdisziplin im Rahmen des Stabilitätspakts
Die Analysen im Gemeindefinanzbericht 2015 zeigen, dass der erfreuliche Trend der Vorjahre anhält' Die Ge-

meindefinanzen verzeichneten im fahr 2014 eine positive Entwicklung mit einer fortgesetzten Haushaltsdisziplin

im Rahmen des Stabilitätspakts. Die österr Kommunen erreichten 2014 ein positives Maastricht-Ergebnis von 185

Mio Euro ode r 0,060/o des Stp. À4it S43,1 Mio Euro ist die freie Fin anzspitze2}I4stabil auf dem hohen Niveau der

letzlen vier jahre geblieben. Gleichzeitig zeigen die Gemeindeinvestitionen ei¡en erfreulichen Anstieg tm 325

Mio Euro auf 2,15 Mrd Euro; sie überschreiten damit erstmals seit 2009 wi eder dieZwei-Milliarden-Euro-Grenze.
Die Kostendynamik im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich (inkl Kindergärten) setzte sich weiter fort, mit

einem Anstieg in diesen drei Kategorien um insgesamt 198 Mio Euro oder 4,60/o a:uf insgesamt 4,5 Mrd Euro.

Von Kalin Nedyalkov

Bericht
Ð Literatur zu Körperschaften öffentlichen Rechts unter verschiedenerle¡Aspekten 62
Besprechung: Ethenictt! (Hrsg), Körperschaften öffentlichen Rechts - Handbuch

Von Bernhard Renner

Standards
Ð lmpressum
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U Zeitsch riít fü r M ed ien- u nd Kom m u n i kations recht

34. Jahrgang (zor 6) Fe b ru a r H eft I

AKTUELL 3 Michel\lalter
Zur lJmselzung der Verwertungsgesellschaften'Richtlinie -
Der M inisterialentwurf eines VerwCesC zol 6

Erhöhter U msatzsteuersatz auf künstlerische Leistun gen -
Auswirkungen auf Autoren (8. Twardosz)

MEDIENRECHT 9 Entschädigung ($$ 6ff MedienC) - Verzicht des Antragstellers

OLC Wien o4.oz.zot6, t8 Bs 343 lt5w

Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich eines

Minderjãhrigen
OCH r3.ot.zor6, r5 Os t76lt5v - Fenstersturz des Kindes ll
(Anm. P. Zöchbauer)

Veröffentlich ung ei ner Cegendarstell ung i m Fernsehen

OGH og.tz.zot5, t5 Os 9of t5x, r5 Os ro7/r5x, r5 Os to8/t5v,
r5 Os ro9/t5s
(Anm. l: K. Lojka;Anm. ll: C. l(orn)

PERSöNLICHKEITSSCHUTZ 17 Journalistische Sorgfalt- Einholen einer Stellungnahme

OCH z5.og.zor5, 6 Ob rr/r5h - Mindesthaltbarkeit
(Anm. C. Korn)

URHEBERRECHT 23 Brigitta Zöchling)ud
Richtlinienkonforme lnterpretation am Beispiel der

Leerkassettenvergi¡tu n g

Veröffentl ich u n g von Tagebuchaussch n itten

OCH zt.tz.zor5, 6 Ob t63lt5m -,,Der Deal" ll

(Anm. M. Walter)

Live-S portü be rt r agung- Fi I mwerk
OCH z7.ot .zot 6, 4 Ob zo8 I t 5i - F ußba I I u be rlr agu ngen f Liv e-

Sportübertragungen ll
(Anm. M.lValter)

Tech nische Schutzmaßnah men - Verhältnismäßigkeit
B u ndesgerichtshof U rtei I vom 27.11.2ot 4 - I 7R t z4 f tt -
Videospiel-l(onsolen I I

(Anm. T. Rauch)

KARTELLRECHT 4 Birgit Schoißwohl- 
Vleãienkooperationen des ORF-Hörfunks- kartellrechtliche

Schranken
Zu m Sta nd pu n kt der Bu ndeswetibewerbs behörde vo m

02.12.2015

WETTBE!íERBSRECHT 46 Abonnementvertrag-ACB-l(lauseln-\leitergabe der

3

8

9

IO

13

't7

39

23

34

43

l(undendaten im Konzern

OÇH zz.og.zor5,4 Ob 451t5ð- Lottospielgemeinschaft 46
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GLÜCKSSPIELRECHT 5r Julia Eckhart
Die GlücksspielG-Novelle 2oto am Prüfstand
Eine Analyse der Änderungen im sog ,,|(leinen Clücksspiel"
und ihre rechtliche Bewertung 5r

lmpressum 3. Umschlagseite

Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke -
Ei n angemessener I nteressena usgleich?
Arbeitssitzung des lnstituts für Urheber- und Medienrecht

Freitag, dem 8. April 20L6, 10.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhl
im Literaturhaus, Salvatorplatz 1, 80333 München

Begrüßung:

Prof. Dr. Manfred Rehbindel Direktor des
lnstituts für Urheber- und Medienrecht,
München

Einführung:

Prof. Dr. Jürgen Beckeç Mitglied des Vorstands
des lnstituts für Urheber- und Medienrecht
München

Stellungnahmen:

l. Aus Sicht der Wissenschaft

. Prof. Dr. Haimo Schack, LL.M. (Berkeley),

Universität Kiel

. Prof. Dr. Katharina de la Durantaye, LL.M.
(Yale), Humboldt Universität zu Berlin

. Rechtsanwalt Dr. Ole Jani, CMS Hasche Sigle,
Berlin

ll. Aus Sicht der betroffenen Kreise

. Ministerialrat Dr. Thomas Pflügeç

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und

Kunst Baden-Württemberg, Stuttga rt
. Prof. Dr. Eric Steinhauer,

Un ive rsitätsbi bl iothek H a gen

. Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Sprang,

Justitiar des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels, Frankfurt a.M.

. Dr. Guido F. Herrmann, Managing Directoç
Georg Thieme Verlag, Stuttgart

lll. Aus Sicht einer Verwertungsgesellschaft

. Dr. Robert Staats, Geschäftsfuhrendes
Vorstandsmitglied der VG WORI München

An meldu ns: http ://www ip-day.at

10. österre¡chischer lT-Rechtstag
28. und 29. April2015 (lnfos: www.infolaw.at) !

l. E-Commerce und Softwarerecht

Rechtsfragen von Over The Top-Services (OTT)

(Dr. N. Ségur-Cabanac; Dr. P. Thyri, LL.M.)

Erste Erfa h rungen m it der VerbraucherrechteRL
(Dr. A. Anderl, LL.M.)

Werbende Kommunikation per E-Mail- ein

Ding rechtlicher Unmöglichkeit
(Dr. M. Schirmbacher)

Big Data: Sind Daten ein schutzfähiges Gut?
(Dr. S. Dürageç LL.M.\

Mogelpackung Cloud Services - Höhlen Ver-
tragsbedingu ngen die Leistungpflichten von
Providern aus?
(Dr. St. Winklbauer, LL.M.)

The European Cloud Computing Strategy
(M. O'Conorl

ll. Festvorträge

Die digitale Agenda der Bundesregierung
(StS Mag. S. Stel3l); Die digitale Agenda der EU

(Prof. Dr. M. Selmayr)

lll. Datenschutzrecht

Die Safe-Ha rbou r-Entscheid u ng und ih re Folgen
(Mag. Dr. A. Jelinek)

Die EU-Datenschutzreform
(Mag. N. Fercher/Dr. R. Knyrim)

Judikatur Gerichte, Datenschutzbehörde
(E. Sou h rada-Ki rch m aye rl
E-Health und ELGA (Mag. Th. Philippi)
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1. Aufsätze

2. Entscheidungen
EGMR - t9. 2.15 -

Seiten 1-84

Otfried Höffe, Tübingen
Konfuzius, der Koran und die Gerechtigkeit

Christian Tomuschat, B erlin
Menschenrechte und kulturelle Traditionen

Dialogische Werbung einer Zigareitenfirma / Entschâdigungslose Nutzung des Vor-
namens eines Prominenten in Bezug auf dessen umstrittene Buchveröffentlichung
keine Verletzung des Rechts auf Privatleben I Dieter Bohlen gegen Deutschland ...

Unbewiesene Tatsachenbehauptungen sind keine votl der Pressefreiheit (Art. 10

EMRK) geschützten Werturteile I Kieser u.a. gegen Deutschland
Beschränkte Presseakkreditierung (Pool-Lösung) bei Gerichtsverhandlungen /
'Widerruf der Akkreditierung I Truckenbrodt gegen Deutschland
Richterliche Einsch¡änkung d.gr Gerichtsbedchterstattung über öffentliche Hauptver-
handlung wegen rassistischer Außerung auf Twitter (Frage nach ,,Kristallnacht ...
diesmal ftir Moscheen") verfassungswidrig (fut. 16 uncl 17 BV) ............. Steinmann
Nationale Verfassungsidentität als Barriere gegen unionsrechtlich begrtindete
Grundrechtsverletzung / Wahrung des Schuldgrundsatzes bei Auslieferung (hier:
nach Italien) zur Vollstreckung eines in Abwesenheit ergangenen Strafurteils .......

IJnterlassene Begründung der Nichtzulassung einer Revision durch den BGH
wegen naheliegender Vorlagepflicht an den EuGH I Yerletzwg des Rechts auf
den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 GG) .. ... ..

I(ein Rechtsschutzbedürfnis für Vb. gegen Zustellung einer Klage vor US-ame-
rikanischem Gericht nach Rechtskraft der Klageabweisung .. .. ... . . . . .

Sozietätsverbot für Rechtsanwälte mit Ärzten oder Apothekern nichtig
Verzögerungsbeschwerde / Verfahrensdauer (4 Jahre, I Monate) durch Sachgründe
(außergewöhnliche Belastung des zuständigen Richterclezernats) gerechtfertigt . ...

Beschränkung der Bildberichterstattung über ein Strafverfahren durch sitzungs-
polizeiliche Ànordnung einer Pool-Lösung / FalI Truckenbrodt (s.o. S. 28) ...........

1
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23
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50
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61
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17
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80
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BVerfG

BVerfG
BVerfG

BVerfG

- 3.11.15-

-12. 1.16,
- 8.12.1.5 -

-18. 3.08-

3. Dokumentation
EGMR -28. 7.16 - EGMR-Präsident Raimoncli zieht positive Zwischenbilanz der Arbeitsleistung und

be tont die Verbindlichkeit der Urteile des Gerichtshofs ..... . .. .. .

EGMR -26. I.16 - Georgios A. Sergirides zum neuen zypri<ttischen Richter am EGMR gewählt .......
4. Laufende Verfahren

BVerfG - ll . 2. 16 - Übersicht über die im Jahr 2016 u.a. zur Entscheiclung anstehenden Verfahren .. ...

m N. P. Engel Verlag www.EuGRZ.info e-mail: N.P.E ngel@EuGRZ.info
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Gastkommentar

Europa-Report

Aufsätze und Berichte

Buchbesprechung

Rechtsprechung

EuGH 26.11.2015 - C-345114

EUGH 17.12.2015 - C-401114

EuGH 03.12.2015 - C-312114

EuGH 17.12.2015 - C-342114

EuGH 22.10.2015 - C-245114

EuGH 17.12.2015 - C-605114

EuGH 21.01.2016 - C-359114

c-475t14

16.09.2015-tR62/13

Sebastian Benz

Der Vorschlag eines Anti-Tax Avoidance Package zur Umsetzung der

BEPS-Maßnahmen in der Europäischen Union

Arbeits-, Datenschutz-, Handels-, Verbraucherrecht ua

Matthias Leistner
Urheberrecht unter dem Einfluss der EuGH-Rechtsprechung

Andreas Weitbrecht/Jan Mühle
Die Entwicklung des europäischen Kartellrechts 2015

Andreas Bartosch: EU-Beihilfenrecht

(Ulrich Soltész)

Ka rtel I recht: Begriff der,, bezweckten " Wettbewerbsbeschrä nkun g -
Wettbewerbsbeschränkung durch Widerspruchsrecht eines Ankermieters

(m. Anm. Jochen Bernhard, S. 182)

Arbeitsrecht: Strafschadensersatz wegen geschlechtsdiskriminierender

Kündigung
(m. Anm. Steffen Krieger, 5. 185)

Bankrecht: Devisendarlehen mit U mrechnungsklauseln keine Wertpapier-

dienstleistung
(nn. Anm. Yorick M. Ruland, S. 190)

Dienstleistungsfreiheit: Grenzüberschreitende Hilfeleistung in Steuersachen
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Jahr des Erucheinens des Beitrags folgenden Kalenderjahres. Dieser Zeitraum gilt keinesfalls für die Verueltung durch Datenbanken.

Es wird darauf ve¡wiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschift trotz sorgfültiger Beilbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Verlages, des

Herausgebers oder der Autoren ausgeschlossen ist. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnmen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitsch¡ift
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Wren- und Makenschutz-Gesetzgebung als fiei
zu behachten w¿iren und daher von jedemann benützt werden dürften.

Das öBA richtet sich an Leser beide¡lei Geschlechts. Der einfacheren Lesbarkeit halber wird die männliche Fom verwendet.
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Dr Stphan Harbarth, LLM. (Yale) /
Hannð Freiherr von Plettenberg
Aktienrechtsnovelle 2016: Punktuelle
Fortentw¡cklung des Aktienrechts

Das Aktienrecht wurde in den vergangenen Jahren be-

hutsam, aber zugleich kontinuierlich fortentwickelt. Als
Meilensteine seien genannt: das KonTraG, das Na-
StraG, das TransPuG, das UMAG, das ARUG und das

VorstAG. In diese Tradition fügt sich die Aktienrechts-
novelle 2016 ein, die das Aktienrecht durch eine Viel-
zahl nicht unmittelba¡ zusammenhängender, aber für die
Praxis durchaus bedeutsamer Einzeländerungen fort-
schreibt. Der Beitrag setzt sich mit den zentralen

Rechtsänderungen und rechtspolitischen Weichenstel-
lungen im Rahmen der Aktienrechtsnovelle 2016 aus-

einander. 145
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Beteil¡gungspublizität - Anmerkungen aus Sicht
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Durch das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzricht-
linie-Anderungsrichtlinie wurden wesentliche Bestim-
mungen der kapitalmarktrechtlichen Beteiligungspubli-
zität ($$ 21 tr. WpHG) geändert. Gleichzeitig wurden
die Sanktionen für Meldepflichtverletzungen erheblich
verschärft. Der Beitrag nimmt konzeptionelle Fragen

und einzelne Aspekte der neuen Regelungen in den

Blick, die aus Sicht der M&A- und Kapitalmarkçraxis
von besonderer Bedeutung sind. I51
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åEditorial ..,.
Von lohønnes Gasser, Georg E. Kodek, Daniel Varro und lohannes Zollner

1

4

Stiftungsprufung
Ð Der Jahresabschluss einer Privatstiftung - Teil 2. . . .

In der letzten Ausgabe wurden im Teil 1 des Beitrags die Themen Wertansatz von gestiftetem Vermögen,
Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Darstellung des Eigenkapitals und Bilanzierung
von Zuwendungen an Begünstigte behandelt. Die Betrachtungen über den jahresabschluss einer Privatstif-
tung werden im Beitrag fortgeführt.
Von Martin Scheredø

Beiträge
Ð Pflichtteilsrechtliche Aspekte einer Begünstigtenstellung .

Eine erste Einschätzung derÄnderungen durch das ErbRÄG 2015
Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen des ErbRÄG 2015, das mit 1. 1.2017 ín Kraft tritt, erstmals dafür
entschieden, Fragen der Anrechnung im stiftungsrechtlichen Kontext einer ausdrücklichen Regelung zu
unterwerfen. Ziel des Beitrags ist es, diesen neu geschaffenen Normenkomplex einer ersten kritischen Wür-
digung zu unterziehen und einen möglichen Interpretationsweg aufzuzeigen.
Von Johønnes Zollner und Romina Pitscheíder

.l Potenzielle Verschädung pflichtteilsrechtlicher Auseinandersetzungen
durch das ETbRAG 2015 . . .

Privatstiftungen stehen häufig in einem Spannungsverhältnis zum - in Österreich im internationalen Ver-
gleich sehr stark ausgeprägten - Pflichtteilsrecht. Dies mag daran liegen, dass, anders als bei Schenkungen
an nicht pflichtteilsberechtigte Dritte, bei Vermögensübertragungen eines späteren Erblassers an eine Pri-
vatstiftung oftmals die Trennung des Vermögens vom Erblasser weniger deutlich ist.
Von Alexander Hasch und Johannes Wolfuruber

{ Was steckt im Gemeinnützigkeitspaket für Stiftungen? , .

Mit dem am 1. 1. 20L6 in Kraft getretenen ,,Gemeinnützigkeitspaket" soll die Gründung von gemeinnützi-
gen Stiftungen durch ein neues Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz (BStFG 2015) gefördert werden. Be-
gleitet wird das BSTFG 2015 von steuerlichen Begünstigungen, die sowohl für gemeinnützige Stiftungen
iS des BSTFG 2015 als auch für Privatstiftungen nach dem PSG 1993 gelten. Es bestehen dabei wesentliche
Abweichungen zwischen BSTFG 2015 und PSG 1993, die zukünftig bei einer Stiftungsgründung zu berück-
sichtigen sein werden. Trotz grundsätzlicher Beschränkung auf gemeinnützige Stiftungen ist zudem fraglich,
inwieweit diese Steuervorteile auch bei einem anschließenden Wechsel in die Eigennützigkeit zusteheÀ.

Von Helene Hayden und Tob,ias Hayden

Ð Sponsoring von gemeinnützigen, mildtátigen oder kirchlichen Stiftungen
und Vereinen
Zahlreiche Unternehmen versuchen durch Sponsoring von gemeinnützigen oder mildtätigen Stiftungen
(und Vereinen) soziale Verantwortung zu übernehmen und dies auch nach außen hin öffentlichkeitswirk-
sam darzustellen, um durch ein besseres Image einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Der Beitrag ver-
sucht einerseits die Trennlinie zwischen Spende und Sponsoring sowie andererseits die daraus resultieren-
den steuerrechtliche Konsequenzen und Risiken darzustellen.
Von Daniel Varro und Tobias Hayden

+ Das neue Gemeinnützigkeitspaket - ein erster kritischer Blick
aus Praktikersicht
Die mit I. L 2016 in Kraft getretenen Bestimmungen zur Förderung gemeinnützigen Engagements werden
aus Sicht des Praktikers beleuchtet, vor allem auch hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen.
Von Heinrich Weninger
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ln dem Beitrag wird die Problematik der drohenden Auf-
deckung stiller Reserven bei der teilentgeltlichen Übertra-
gung von Einzelwirtschaftsgütern analysiert.
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Am 24.02.2016 hat das Kabinett den Gesetzentwurf zur Re-

form der lnvestmentbesteuerung gebilligt. Bis zum Sommer
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Bedeutung für die internationalen Bemühungen zur Bekämp-
fung von Steuergestaltungen erlangt. Doch ist die deutsche
Zinsschranke national überhaupt zulässig? Der BFH hält die
Zinsschranke für verfassungswidrig und hat dem BVerfG die
Frage vorgelegt, ob 5 4h ESIG iV.m. 5 I Abs. 1 und 5 8a KStG

gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt. Der Beitrag analysiert den
Vorlagebeschl uss.

DB'|192571

KURZ KOMMENTIERT
Lohnsteuer/lnternationales Steuerrecht
Arbeitnehmerentsendung ins Ausland: Ermittlung
berufl ich veranlasster Übernachtungskosten bei
Mitnahme von Familienangehörigen
RiFG Prof. Dr. Volker Kreft, Bielefeld
DBl 192803

VERWATTU NGSANWEI SU NGE N

Körperschaftsteuer
Zweifelsfragen zur Durchführungsfi ktion des
Gewinnabführungsvertrags nach 5 14 Abs. 1

Satz 1 Nr.3 Satz 4 KStG

FinMin. 5chleswig-Holstein, KSt-Kurzinfornnation vom

22.02.2016

DBl 1 93680

Eiñkommensteuer/Lohnsteuer
Sachbezugswert für arbeitstägliche Zuschüsse zu
Mahlzeiten
BME Schreiben vom 24.02.20'16

DBl 1 93630

Umsatzsteuer

Unionsrechtskonforme Auslegung des

5 10 Abs.5 UStG

BMF, Schreiben vom 23.02.2016

Ð81 193629

ENTSCHEIDUNGEN
Körperschaftsteuer

Zinsschranke - Gesellschafter-Fremdfi nanzierung
BFH, Urteil vom 11.09.2015 - I R 57113

Þ81 1 94056

Einkommensteuer

Option - Verfall einer Option - Werbungskosten
im Zusammenhang mit einem Termingeschäft -
Werbun gskostenabzu gsverbot
BFH, Urteil vom 12.01.2016 - lX R 48i14

D8l 194049

Einkommensteuer

Private Veräußerungsgeschäfte mit in- und
ausländischen lnvestmentanteilen -
Anwendbarkeit des EStG - Veräußerungsbegriff
BFH, Urteil vom 10.11.2015 - lX R 3/15

Ð81194A47

Abgabenordnung/Eigenheimzulage
EigZul: Subventionsbetrug - Festsetzungsfrist
BFH, Urteil vom 12.01.2016 - lX R 20/15

DB1 194048

STANDPUNKTE

Ëinkommensteuer

Familiensplitting: Ein zukunftsweisendes Signal
Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhol Heidelberg

D31 191832

Einkommensteuer

Reformbedarf und Reformoptionen beim
Ehegattensplitting
Prof. Dr. Johannes Becker / Prof. Dr. Joachim Engliseh,

beide Münster
Þ81192597

www.der-betrieb.de

s.502

s.481

s.503

s.504

s.485

s,505

s.488

s.508

s. sl0

s.512

s. I
s.497

5.3

M2

s.501

BETRIEB Nr.09 04.03.201



.;\ b

www.der-betr¡eb.de

a

WIRTSCHAFTSRECH

AUFSATZ
insolvenzrecht/Kreditsicherungsrecht

Verwertungsrecht des lnsolvenzverwalters an
verpfändeten Unternehmensanteilen bei Bestand
einer doppelnützigen Treuhand
RA Dr. Matthias Tre¡selt, Stuttgart
ln Restrukturierungsszenarien kann es im lnteresse der Gläu-

biger sein, dass der Einfluss der bisherigen Gesellschafter auf
das weitere Schicksal des zu sanierenden Unternehmens mini-
m¡ert oder ausgeschlossen wird. Um dies zu erreichen, wird in
der Praxis u.a. eine sog.,,doppelnützige Treuhand" vereinbart:
die Anteilsinhaber übertragen ihre Gesellschaftsanteile auf
einen Treuhänder. Der Treuhänder hat sowohl die lnteressen
der bisherigen Gesellschafter als auch die der wirtschaftlich
Begünstigten zu wahren. Mit Urteil vom 24.09.2015 hatte der
BGH über einen Fall zu entscheiden, in dem die Sanierung der
Gesellschàft nach erfolgreicher lmplementierung einer Treu-
handkonstruktion glückte, aber über das Vermögen des (Alt-)

Gesellschafters ein lnsolvenzverfahren eröffnet wurde. Schon

vor der Vereinbarung der doppelnützigen Treuhand hatte
der Gesellschafter seine Anteile zur Kreditsicherung an eini-
ge seiner Gläubiger verpfändet. Die aus dieser Konstellation
resultierenden Fragen hinsichtlich der Verwertung der Gesell-
schaftsanteile werden eingehend erörtert.

DBI 192286

KURZ KOMMENTIERT
Unternehmensbewertung
Zeitliche Anwendung von IDW Bewertungsstandards
in Spruchverfahren
RA Dr. Petra Mennicke, Dtisseldorf
D81192287

Finanzierung

Bindung von Anleihegläubigern an Beschluss der
Gläubigerversammlung nach Kündigung derAnleihe
RA Dr. Oliver Wilken, Köln

DB1 1 92434

ENTSCHEIDUNGEN
Steuerberaterrecht

Steuerberaterhaftung: Berücksichtigung der
Vermögensinteressen verbundener Unternehmen
im Falle der Mandatserteilung durch den herrschen-
den Gesellschafter
8GH, Urteil vom 10.f 2.2015 - lX ZR 56/15

DB1 1 90582

lnsolvenzrecht

Vorsatzanfechtung: Zur Kenntnis der Finanz-
verwaltung vom Gläubigerbenachteil¡gungsvorsatz
BGH, Urteil vom 21.01.2016 - lX.Zn3U14

DBr 1 93694

lnsolvenzrecht

Konzernweite Nutzung einer Gemeinschaftsmarke:
Kein Erlöschen der Lizenz infolge der lnsolvenz der
Lizenzgeberin
BGH, Urteil vom 21.10.2015 -1Z,R173114
DBlr88115

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht

Sozialverträglicher Personalabbau - Stolpersteine
bei Altersteilzeit- und Vorruhestandsprogrammen
RAIFAATbR Dr. Stefan Schwab i RAin Dr. Hannah

Teschabai, beide Berlin
lm Rahmen von langfristigen Umstrukturierungsmaßnahmen
mit Personalabbau bestehen insb. Gestaltungsmöglichkeiten
in Form von Altersteilzeit- und Vorruhestandsvereinbarungen.
Jedoch bieten auch diese sozialverträglichen Wege zahlreiche
Fallstricke für Arbeitgeber. Es gilt, rechtssichere Klauselfor-
mulierungen zu wählen und auch sonst¡gen Stolpersteinen
vorzubeugen. Neben der Darstellung der wesentlichen zu

beachtenden Grundsätze werden Haftungsfallen dargestellt
und erläutert sowie die möglichen Rechtsfolgen aufgezeigt.

DBl 192020 s.530

ruruf,/
a

s.514

KURZ KOMMENTIERT
Arbeitnehmerüberlassung

Reform des Fremdpersonaleinsatzes:
Ein neuer Versuch aus dem BMAS

RA/FAArbR Dr. Alexander Bissels I RAin Kira Falter,

beide Köln

Ð81192914

Arbeitskampfrecht
Streik - Kein Schadensersatz für Dritte
RA/FAArbR Dr, Paul Melot de Beauregard, LL.M. (tSE),

München

D81 191019

EIITSCHEIDUNGEN
Betriebsverfassungsrecht/Arbeitszeitrecht

Nicht nur Umkleidezeiten können Arbeitszeit sein

BAG, Beschluss vom 17.'11.2015 - 1 ABR 76113

DBI 190079

BetriebsüberganglEuroparecht

Widerspricht die Weitergeltung einer dynamischen
Bezugnahmeklausel nach dem Betriebsübergang
dem EU-Recht?

8AG, Beschluss vom 17.0ó.2015 - 4 AZR 61/14 (A)

DBI 1 90072

Urlaubsrecht

Vollurlaubsanspruch erst nach mehr als sechs-
monatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses
BAG, Urteil vom 17.t1.2015 -9 AZR179115

Ð81 191799

Betriebliche Altersversorgung

Sachlich-proportionale Gründe bei derAblösung
einer Versorgungsordnung
BAG, Urteil vom 10.11.2015 - 3 AZR 390i14

DB1ßA452

s.534

5.535
s.520

s.536
s.521

s.538

5.523

s. å26

s.539

s.540

s.529
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Verschärfung der Prüfungspflichten des Betreibers eines

Arztebewertungsportals (1 .3.2016 - Vl ZR34/15)
BGH: Smartphone-Werbung (17.9.201 5 - I ZR 92/1 4)

BGH: I rreführende Lieferantenangabe (1 7.9.201 5 - I ZR 47 / 1 4)
BGH: Vorenthaltung wesentlicher lnformationen in Werbeprospekt -
Fressnapf (4.2.20 1 6 - I ZR 1 94 / 1 4)

BGH: Zum Ausschluss der 5chenkungsanfechtung durch die

Deckungsanfechtung (4.2.201 6 - IXZR 42/14)
BGH¡ Vermutung der Zahlungsunfähigkeit bei Zahlung auf Steuer-

forderungen nurunterVollstreckungsdruck (21.1 .201 6 - IXZR32/ 1 4)

Aufsätze

Dr. Karl-Heinz Thume, RA

Zum Ausgleichsanspruch des handelsvertreter-
ähnlichen Vertriebsmittlers
Anlass zu diesem Beitrag sind zwei Urteile des Vll. Zivilsenats des

BGH vom 5.2.20"15, in denen Ausgleichsansprüche von handelsver-

treterähnlichen Vertriebsmittlern verneint wurden. ln der Entschei-

dung Vll 2R315/13 handelte es sich um den Ausgleichsanspruch

eines Vertragshändlers, in derjenigen unter dem Aktenzteichen Vll

ZR 109/'13 um den Anspruch eines Franchisenehmers. Der BGH

hielt jeweils an seiner ständigen Rechtsprechung fest, dass eine
analoge Anwendung des 5 89b HGB auf Vertragshändler und an-

dere Vertriebsmittler nur dann in Frage kommt, wenn diese ver-

pflichtet sind, dem Untêrnehmer ihren Kundenstamm zu übertra-
' gen. Ob das Festhalten an dieser Rechtsauffassung unumstößlich

ist, untersucht der Autor.

Dr. Christoph Andreas Weber

Die Scala-Entsche¡dung des OLG Stuttgart
und ihre Auswirkungen auf die Kündigung
von Bausparverträgen

Der Streit um die sog. Scala-Verträge hat in der Tagespresse hohe
Wellen geschlagen. Mit seinem Urteil dazu hat das OLG Stuttgart in

mehrfacher Hinsicht juristisches Neuland betreten. Der Beitrag

analysiert die Entscheidung und erörtert ihre möglichen Folgen für
die Wirksamkeit der von Bausparkassen gegenüber ihren Kunden

ausgesprochenen Kündigungen.

Steuerrecht

s77 Die Wothe im Blick

Entscheidungen
BFH: Anwendung des 5 16 Abs.3 5.5 EStG auch für die GewSt
(3.12.201s - rV R 4/13)
BFH: Errichtung eines Hotelgebäudes und dessen lnnenausstat-

tung als einheitliches Erstinvest¡tionsvorhaben
(17 .9.2015 - lll R 2/14)
BFH: Zur Zinsschranke bei Gesellschafter-Fremdfinanzierung
(1 1.1 1.2015 - lRsT/13)
BFH: Verlust aus dem Verfall von Optionen steuerlich berücksichti-
gungsfähig (12.1.2016 - lX R48/14,lXR49/14,|X R 50/14)

Aufsätze

Dr. Andreas Demleitner, RA/StB

Auswirkungen des BEPS-Aktionspunktes 7
auf bestehende Vertriebsstrukturen

Am 5.10.201 5 hat die Organisat¡on für wirtschaftliche Zusammeh-

arbeit und Entwicklung (OECD) ihre finalen Vorschläge für eine Re-

form internationaler Steuenegelungen veröffentlicht. lm Mittel-
punkt stehen 15 Maßnahmen zur Bekämpfung von fiskalisch uner-

wünschten Gewinnverkürzungen und -verlagerungen (Base Ero-

sion and Profit Shifting - BEPS). Wesentliche Neuerungen bringt
u. a. der Aktionspunkt 7: ,,Preventing the Artificial Avoidance of Per-

manent Establishment Status". Finden die Vorschläge der OECD

Eingang in zukünftig anwendbares Recht, ergeben sich gravieren-

de Auswirkungen auf bestehende Vertriebsstrukturen, welche auf-
gezeigt werden sollen.

584

Prof. Dr. Lars Micker, BScEc, LL.M., und

Dipl.-Finw. (FH) Benno Uhabitant

Paketzuschläge bei schädlichen
Bete¡l¡gungserwerben

Die Anwendbarkeit eines Paketzuschlages im Rahmen der Stille-Re-

serven-Klausel des 5 8c Abs. 1 5.6ff. KSIG könnte sich nicht uner-

heblich zu Gunsten einer Körperschaft auswirken, bei der ein

schädlicher Beteiligungserwerb anzunehmen ist. Der Beitrag unter-

sucht, ob das mit Wortlaut, Sinn und Zweck sowie Gesetzessys-

tematik zu vereinbaren ist.

Dipl.'Kfm. (FH) René Feldgen, WP/StB, EMBA

Umsatzsteuerliche Organschaft - Neuordnung
der Konzernbesteuerung?

Mit mehreren Urteilen hat der V. Senat des BFH die Korçernbe-

steuerung bei der Umsatzsteuer neu geordnet und dabei

versucht, die Vorgaben des EuGH in nationales Recht umzuset-

zen. Abweichend zu seiner bisherigen RechtsauffassunS (BFH,

8.2.1979 - V R 101/78) lässt er nunmehr unter bestimmten

Rechtsfolgen auch eine Organ-Personengesellschaft zu. Der Bei-

trag analysiert die aktuelle BFH,Rechtsprechung. Neben der Dar-

stellung der Eingliederungsvoraussetzungen nach S 2 Abs.2

Nr.2 UStG erfolgt eine Auseinandersetzung damit, in welchen

Konstellationen Holdinggesellschafterì in den Organkreis einbe-

zogen werden können.

578

597

s99

602

606

613

616

Entscheidungen

BGH: Herabsetzung der Vorstandsbezüge wegen Verschlechterung 588

der Lage der Gesellschaft
(27.10.2015 - ll ZR 29611 4 - dazu BB-Kommentar von
Prof, Dr. Olaf Müller-Michaels, RA)

BGH:SubjektiveVoraussetzungeneinerVorsatzanfechtung 589
(21.1.201 6 - tX ZR 84 / 1 3)

OLG Stuttgart: Scala-Vorsorge-Sparvertrag - Einbeziehung von 591

Regelungen in einem Werbeflyer (hier: einseit¡ge Änderung der
monatlichen Sparrate) - Kündigungsrecht der Sparkasse
(23.9.201s-9 U 31ils)

Neuerschåinung Buch
Gehrlein, Anwalts- und Steuerberaterhaftung

Hilfe zur Vermeidung haftungsträchtiger Fehler

4. Autl., 240 Seiten, € 79,-, erscheint Män 2016

ISBN: 978-3-8005-1626-1 / lnfos unter: wwwshop.ruude

Éntscheidungen

BFH: Steuersatz bei Überlassung digitaler oder elektronischer

Sprachwerke im Sinne des UrhG
(3.12.2015 -V R43/13 - dazu BB-Kommentarvon

Dr. Henning Frase, RA/SIB/FAStR)

BFH: Aussetzung der Vollziehung in Bauträgerfällen
(27.1.2016 -V 887/1s)

I BB 10.2016 | 7.3.201
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Rechnungslegung
FASB: Neuregelung Leasingbilanzierung

EFRAG: Rückmeldungen zur Stellungnah me zu Dl/2015 / 1

DRSC: Verabschiedung von OnÄS O ¡n der 24. Öffentlichen Sitzung
DRSC: Stellungnahme zu vorläufiger. IFRS-IGEntscheidung betref-
fend IFRIC 12

Wirtschaftsprüfung
IDW: Prüfung von Systemen nach 5 20 WpHG bei nichtfinanziellen
Gegenparteien (EMIR)

IDW: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines lnvestment-
steuerreformgesetzes

WPK: Anhörung der Mitglieder zur weiteren Änderung der Gebúh-
renordnung
WPK: Prüfungstèrmine 2016/2017 zum WP-Examen

617 Die Woche im Blick

BAG: Anderungskündigung trotz

627

Aufsatz

Dr. Sebastian Heintges, WP/SIB, Dr. Tim Hoffmann, WP, und
Rainer Usinger, WP/StB

Umsatz nach IFRS 15: nur, in welcher Höhe?

ItRS 15, Umsatz aus Verträgen mit Kunden, enthält zahlreiche neue
Vorschriften zur Bestimmung des Transaktionspreises und zur Ab-
bildung von Vertragsmodifikationen. Der Beitrag analysiert die
(oftmals im Standard sèlbst nicht trennscharfe) Abgrenzung zwi-
schen den unterschiedlichen Prinzipien. Auswirkungen der neuen
Vorschriften sind insbes. zu erwarten, wenn Teile der geschuldeten
Leistung am Vertragsbeginn, Teile zeitraumbezogen während der
Vertragslaufzeit erbracht werden

Entscheidung

FG Düsseldorf: Gewinnerhöhende Auflösung von Pensionsrück-
stellungen nur, wenn die geänderten Pensionszusagen inhaltlich
nicht eindeutig waren
(10.1 1.2015 - 6 KM56/13 K- dazu BB-Kommentarvon
Dr. Günter Hainz)

Neuerscheinung Buch
Wtistemann/Koch, Wirtschaftsprüfung case by case

Lösungen nach HGB m¡t Hinweisen auf ISA und US-GMS

4. Auflage 2016, 260 Seiten, € 38,90

lSBN: 978-3-8005 -5041-8 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

auf ,,Rück-
gruppierun g" (24.9,201 5 - 2 AZR 680 / 1 4)

BAG: Außerordentliche Kündigung bei Betr¡ebsübergang
(24.9.201s - 2 AZRs62/14)
BAG: Mindestinhalt einer Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit
(18.1 1.201s - 5 AZR 491 /14)
BAG: Fortsetzung der Tätigkeit nach Fristablauf nach Ablehnung
eines Verlängerungsangebots - Befristung
(7.1 0.201 s - 7 AZR 40/14)
BAG: Unwirksamer Klageverzicht in Abwicklungsvereinbarung
(24.9.201 s - 2 AZR 347 / 1 4)

BAG: Keine Postulationsfähigkeit von Kammenechtsbeiständen
vordem LAG (18.6.2015 -2 AZR58/14)

BAG: Auslegung von Versorgungsbestimmungen .

(8.1 2.201 s - 3 AZR 267 / 1 4)

BAG: Widerlegung eines indizierten Rechtsmissbrauchs beim Sach-

grund derVertretung (7.10.201 5-7 AZR944/13)
ArbG Berlin: Unwirksamkeit einer Verfallsklausel - sämtliche ,,4n"
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis" (6.1 1 .201 5 - 28 Ca 9517 /'15)

Aufsatz

Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred löwisch und Tobiai Mandler

Beteiligungsrechte des Betriebsrats für ¡m Betr¡eb
tätige Angehörige des öffentlichen Dienstes

Nach 5 5 Abs. 1 5.3 BetrVG gelten als Arbeitnehmer im Sinne des

Betriebsverfassungsrechts auch Beamte, Soldaten sowie Arbeit-
nehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufs-

ausbildung Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich organ¡-

sierter Unternehmen tätig sind. Die Bestimmung ftihrt nicht nur
zum Wahlrecht dieser Personen und hat Konsequenzen für die Grö-

ße des Betriebsrats, sie begründet auch Beteiligungsrechte des Be-

triebsrats für diesen Personenkreis. Diesen Beteiligungsrechten
und deren Abgrenzung zu den Beteiligungsrechten des zuständi-
gen Personalrats geht der Beitrag nach.

Dr. Heino Büsching, RA/SIB

EEPS - Neue lnternationale Steuerregeln:
Was kommt auf deutsche Unternehmen zu?

Jobs

lmpressumA/orschau

Entscheidungen

ArbG Berlin: Zugangsvereitelung bei Übergabe eines Kündigungs- 634
schreibens im Personalgespräch
(30.1 0.201 5 - 28 Ca 1 0591 /1 5)

BAG: Gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten bei be- 637
trieblicher Altersversorgung
(10.1 1.2015 - 3 AZR575/14 - d¡izu BB-Kommentar von

Dr, Verena Böhm, RAin/FAinArbR)

Neuerscheinung Buch
Lambrich/HappÆucci, Flexibler Personaleinsatz im Konzern

Alle praxisrelevanten Formen des Fremdpersonaleinsatzes

226 Seiten, € 79,00

ISBN: 978-3-8005-3276-6 / lnfos unten www.shop.ruwde

Die Erste Seite
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FINANZIERUNG

I nnovative Finanzierung/FinTech

FinTech in Deutschland - Eine Bestandsaufnahme:
Die lnteraktionsbeziehungen zwischen FinTech-
Unternehmen und Finanzinstituten
Mathias Ollmann, M.Sc. / Dipl.-ök. Jan-André Pramann,

beide Münster
Der Finanzsektor ist zahlreichen Einflüssen und Änderungen
unterworfen. Ein Katalysator ist dabei mit Sicherheit auch die
fortschreitende Digitalisierung, aus der neue Entwicklungen
und Trends geboren werden. Eine dieser Entwicklungen wird
unter dem Begriff FinTech subsumiert. Der Artikel soll einen
Beitrag zur Bestandsaufnahme der noch jungen Brache in
Deutschland leisten. Neben der Fokussierung aufdie Anbieter-
seite von FinTech werden einzelne Geschäftsfelder dezidiert
betrachtet.

cFl 1 92302

Unternehmensfi nanzierung/Finanzinstrumente/Wandelanleihe

Non-dilutive Convertible Bonds:
A new kid in town
Dr. Achim Schäcker / Christopher Johannson / David
Haberf el lner, alle Frankfu rt
Obwohl europaweit seit 2014 nur sieben sog. "non-dilutive"
Wandelanleihen emittiert wurden, hat das Produkt doch das
lnteresse zahlreicher Em¡ttenten geweckt und.stand 2015 im
Mittelpunkt zahlreicher Diskussion zum Thema Wandelanlei-
hen. Der Beitrag von HSBC beleuchtet die Schlüsselmerkmale
von,,non-dilutive" Wandelanleihen für deutsche Emitten-
ten und gibt einen Ausblick auf die zu erwartende Nutzung
dieses lnstruments ¡n 20i6.

cFl t 92090

F¡nanzinstrumente/Schuldschein/Marktüberblick

Der Schuldscheinmarkt 201 5:

Neuer Rekord durch M&A
Hans-Peter Kuhlmann, Stuttgart
Der Schuldschein spielt seit ein¡gen Jahren eine zunehmend
wichtige Rolle bei Unternehmensfinanzierungen. Dabei
wird dieses lnstrument vermehrt auch im Rahmen großer
Übernahmefi nanzierungen genutzt. Die Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) veröffentlicht auf Basis einer e¡genen
Datenbankjedes Jahr eine Studie über die Entwicklung des
Corporate Schuldscheinmarkts (55D-Markt) in Deutsch-
land. Dieser Beitrag fasst die wesentlichen Erkenntnisse der
aktuellen Studie über das Jahr 2015 zusammen und gibt
einen Marktausblick für 2016.

cF1192271

KAPITALMARKT

Ha ndelsstrateg ien/Strukturbruchtests
Moderne Handelsstrategien auf Basis von
Strukturbruchtests
Prof. Dr. Daniel Ziggel, Essen
Der Artikel beschreibt den Einsatz eines kürzlich vorgestellten
5trukturbruchtests zur Konstrukt¡on von Handelsstrategien.
lnnerhalb des Tests wird geprüft, ob sich die Varianz von
Wertpapierrenditen im Zeitverlauf geändert hat. Die Resultate

eines Back- und Livetests zeigen, dass der Test zu robusten
und effektiven Handelsstrategien führt.

cFr 168568

www.cf-fachportal.de

Aktienmarkt/Markteffi zlenzlMomentumeffekt
Neue empirische Erkenntnisse zum Erfolg von
Momentumstrategien am deutschen Aktienmarkt
PD D¿ Jens Grunert, Tübingen / Tatiana Schael, M. Sc.,

Stuttgaft
Mithilfe von Momentumstrategien versuchen lnvestoren, den
Trend von Finanzprodukten zu nutzen, um so höhere Ren-

diten als der Gesamtmarkt zu erreichen. lm Beitrag wird der
Erfolg von acht Strategien für die Jahre 2003-2013 untersucht,
die sich überwiegend als zusätzlich renditebringend erweisen.

cFI 190r98

BEWERTU NG

Unternehmenswert/lnsolvenzrisikio
Zahlungsstrombezogene lnsolvenzrisiken und ihre
Abbildung in der Unternehmensbewertung
Prof. Dr. Matthias Meitner, CFA, München /
Prof. Dr. Felix Streitferdt, Nürnberg
lm Beitrag wird der Ansatz zur Anpassung der geschätzten
Cashflows um eine Überlebenswahrscheinlichkeit kritisch
gewürdigt und gezeig! dass dieser den Unternehmensbewer-
tern üblicherweise unrealistische Prognosetechniken bei der
Cashflowschätzung unterstellt. Zudem wird gezeigt, warum auf
einem vollkommenen Kapitalmarkt eine lnsolvenz irrelevant für
den Unternehmenswert ist. lm Beitrag werden für alle DCF-Ver-

fahren die Bewertungsformeln um indirekte lnsolvenzkosten er-

weitert und ein Ansatz zur Ermittlung des risikoadäquaten Dis-

kontierungszinses für die indirekten lnsolvenzkosten vorgestellt.

cF1190722

Bewertungsverfahren/Multiplikatorverfahren/Beta taktor
Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen
Benjamin Hammer/ Prof. Dr. Bernhard Schwetzler/
Jun.-Prof. Dr. Alexander Lahmann, alle Leipzig
Der Lehrstuhl Finanzmanagement und Banken an der HHL
Leipzig Graduate School of Management ermittelt viertel-
jährlich Multiplikatoren, Beta-Faktoren und Eigenkapital-
kosten für den deutschen Kapitalmarkt und stellt diese auf
der lnternetseite www.finexpert.info und in CORPORATE

FINANCE zur Verfügung. ln dieser Ausgabe finden Sie die
Daten zum Stichtag 15.01.2016.

cFl 1 90448

MERGERS & ACQUTS¡TtONS 
r

U nternehmenskauf/Übernahmeprämien
M&A-Übernahmeprämien: Ein Vergleich von
Branchen, Ländern, Typen und Zeitpunkten
Felix Rößle, M.5c. / Kathrin Lesser, M.Sc., beide

Regensburg
M&A sind ein in der Wissenschaft stark erforschtes Fachgebiet.
Diese Arbeit zeigt ergänzend anhand von 16.281 M&A-Transak-

tionen zwischen den Jahren 2000 bis 2014 M&A-Übernahme-
prämien im Länder-, Branchen-, Typ- und Zeitvergleich. Es wird
gezeigt, dass die Aufschläge, die für erfolgreiche M&A-Deals
gezahlt werden, im Zeitablauf vor der Ankündigung des Deals

rückläufig sind. Dies gilt sowohl bezogen aufLänder, Branchen,
Typen sowie auch in Bezug auf Krisen und Nichtkrisen.
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